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Sponsorengelder können abzugsfähige  

Betriebsausgaben sein 

 

Ein gemeinnütziger Verein, der seinem Sponsor in einem Spon-
soringvertrag das Recht einräumt, die Sponsoringmaßnahme im 
Rahmen von dessen Werbung zu vermarkten und auf dessen 
Produkten auf die Förderung des Vereins hinzuweisen, erbringt 
eine Gegenleistung für die empfangenen Sponsorengelder. Da-
mit liegen (unbeschränkt) abzugsfähige Betriebsausgaben und 

keine Spenden vor.  

So entschied das Finanzgericht Hamburg (Az. 2 K 67/23). 

 

Der gemeinnützige Verein hatte mit einer GmbH einen Sponso-
ringvertrag abgeschlossen. Die GmbH verpflichtete sich, den 
Verein finanziell zu unterstützen, z. B. durch Beiträge pro ver-
kauftem Produkt. Im Gegenzug durfte die GmbH den Vereins-
namen und dessen Logos für Werbung nutzen. Das Finanzamt 
sah die Zahlungen als Spenden an, die steuerlich nicht komplett 

absetzbar sind, und sprach von einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung (vGA). 

Das Finanzgericht Hamburg entschied jedoch zugunsten der 
GmbH.  

Es stellte fest, dass die Zahlungen keine Spenden, sondern ab-
zugsfähige Betriebsausgaben seien. Die GmbH habe durch das 
Sponsoring wirtschaftliche Vorteile erzielt, etwa durch Werbung 
und die Förderung ihrer Marke. Der Verein habe eine Gegenleis-
tung erbracht, indem er die Nutzung seiner Symbole und die öf-

fentliche Darstellung der Unterstützung erlaubte. 
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Auch der Vorsteuerabzug wurde anerkannt, da der Verein eine 
Leistung erbracht habe. Eine verdeckte Gewinnausschüttung 
liege hier nicht vor, da der Vertrag und dessen Umsetzung fair 
und nachvollziehbar waren. 
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